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Holetschek begrüßt Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen
als ersten Schritt - Bayerns Gesundheitsminister: Länder müssen
gemeinsam weiter entschlossen gegen Pandemie vorgehen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat das von Bundestag und
Bundesrat beschlossene Maßnahmenpaket im Kampf gegen die
Coronapandemie begrüßt. Holetschek betonte am Freitag in München: „Die
berufsbezogene Impfplicht für Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen,
Arztpraxen, Rettungsdiensten und Geburtshäusern kann nun kommen. Damit
können wir die vulnerabelsten Gruppen unserer Gesellschaft noch besser
schützen. Es ist wichtig, dass Bund und Ländern hier der Schulterschluss
gelungen ist.“

Holetschek betonte: „Dies kann allerdings nur ein erster Schritt sein. Wir müssen
nun auch bei der allgemeinen Impfpflicht schnell vorankommen. Das ist einerseits
entscheidend, damit wir die Pandemie endlich hinter uns lassen können. Es ist
aber nicht zuletzt auch eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber den
Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Pflege, die mit ihrer Arbeit täglich
allerhöchsten Einsatz für unsere Gesellschaft bringen und in den vergangenen 20
Monaten die Hauptlast der Pandemie getragen haben!“

Der Minister fügte mit Blick auf die weiteren Entscheidungen hinzu: „Wichtig ist
insbesondere: Die Länder haben nun weiterhin den dringend benötigten
Spielraum bei der Pandemiebekämpfung. Die aktuell in Bayern bereits
getroffenen, strikten Maßnahmen zeigen an vielen Stellen erste Erfolge. Umso
wichtiger ist, dass uns hierfür eine klare gesetzliche Grundlage erhalten bleibt, um
diese Erfolge nicht zu gefährden.“

Das Gesetzespaket sieht unter anderem vor, dass Beschäftigte von Kliniken,
Pflegeheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten und Geburtshäusern bis zum 15.
März 2022 einen Corona-Impf- oder Genesenennachweis oder ein ärztliches
Attest, dass sie nicht geimpft werden können, vorlegen müssen. Auch sieht der
Handlungskatalog vor, Sportveranstaltungen mit größerem Publikum,
Versammlungen sowie Messen und Kongresse bei drohender Überlastung des
Gesundheitssystems zu untersagen und gastronomische Einrichtungen, Freizeit-
oder Kultureinrichtungen zu schließen. Schutzmaßnahmen, die vor dem 25.
November erlassen wurden, können nun bis zum 19. März 2022 in Kraft bleiben.
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Hierzu sagte Holetschek: „Die neue Regelung bringt die Länder in eine
komplizierte Lage: Erlaubt die Situation die Aufhebung von Maßnahmen, die vor
dem 25.11.2021  beschlossen worden sind,  muss dies nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit auch geschehen. Verschärft sich die Lage aber wieder,
können diese Maßnahmen gegebenenfalls nicht erneut beschlossen werden,
auch wenn sie nötig wären. Das ist paradox!“


